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(1Ob695/52)

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.09.1952

Norm

ZPO §87 ff

Rechtssatz

Die Frage der Ordnungswidrigkeit der Zustellung kann von der Frage, ob der Zustellungsempfänger ohne sein

Verschulden von der Zustellung keine Kenntnis erlangt hat, vollkommen getrennt werden.
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